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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
11. Februar 2010 

Vierundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 61 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/64/432)] 

64/136.  Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. Dezember 1992, 49/155 vom 
23. Dezember 1994, 51/58 vom 12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999, 
56/114 vom 19. Dezember 2001, 58/131 vom 22. Dezember 2003, 60/132 vom 16. Dezem-
ber 2005 und 62/128 vom 18. Dezember 2007 betreffend die Rolle der Genossenschaften in 
der sozialen Entwicklung, 

 in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen die 
breitestmögliche Mitwirkung aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und indigenen Völkern, an der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung fördern, zu einem wichtigen Faktor dieser Entwicklung 
werden und zur Beseitigung der Armut beitragen, 

 sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags und der möglichen Rolle aller Formen 
von Genossenschaften bei der Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Entwicklung, 
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüberprüfungen, des 
Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung über das Altern, der Internationalen 
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung 
und des Weltgipfels 2005, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der möglichen Rolle der Genossenschafts-
entwicklung bei der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der indigenen 
Völker und der ländlichen Gemeinschaften, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 
1980 über internationale Jahre und Jahrestage, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs1; 

 2. erklärt das Jahr 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften; 

_______________ 
1 A/64/132 und Corr.1. 
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 3. ermutigt alle Mitgliedstaaten sowie die Vereinten Nationen und alle sonstigen 
maßgeblichen Akteure, das Internationale Jahr der Genossenschaften dazu zu nutzen, Ge-
nossenschaften zu fördern und ihren Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
stärker bekanntzumachen; 

 4. lenkt die Aufmerksamkeit der Mitgliedstaaten auf die Empfehlungen in dem Be-
richt des Generalsekretärs betreffend weitere Maßnahmen zur Förderung des Wachstums 
der Genossenschaften, die als Wirtschafts- und Sozialunternehmen zur nachhaltigen Ent-
wicklung, zur Beseitigung der Armut und zur Sicherung des Lebensunterhalts in verschie-
denen Wirtschaftssektoren in städtischen und in ländlichen Gebieten beitragen können, und 
zur Unterstützung bei der Gründung von Genossenschaften in neuen und zukunftsträchtigen 
Bereichen; 

 5. legt den Regierungen nahe, die Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Tä-
tigkeit von Genossenschaften gegebenenfalls weiter zu prüfen, mit dem Ziel, das Wachstum 
und die Bestandfähigkeit von Genossenschaften in einem raschem Wandel unterworfenen 
sozioökonomischen Umfeld zu stärken, unter anderem indem den Genossenschaften die 
gleichen Ausgangsbedingungen geboten werden wie den anderen Wirtschafts- und Sozial-
unternehmen, einschließlich geeigneter steuerlicher Anreize und des Zugangs zu Finanz-
dienstleistungen und Finanzmärkten; 

 6. fordert die Regierungen, die zuständigen internationalen Organisationen und die 
Sonderorganisationen nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und inter-
nationalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und dem Beitrag der Genossenschaften 
bei der Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz und der zweiten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüberprü-
fungen, des Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung über das Altern, der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhaltige 
Entwicklung und des Weltgipfels 2005 entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen, indem 
sie unter anderem 

 a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossenschaften im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele der sozialen Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut, 
der Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit dem Ziel der Vollbeschäftigung 
und der Förderung der sozialen Integration, in vollem Umfang nutzen und erschließen; 

 b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossenschaften unterstützen und erleich-
tern, indem sie unter anderem Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut leben, 
oder Angehörigen schwächerer Gesellschaftsgruppen, einschließlich Frauen, Jugendlicher, 
Menschen mit Behinderungen, älterer Menschen und indigener Völker, ermöglichen, unein-
geschränkt und freiwillig an Genossenschaften mitzuwirken und die Deckung ihres Bedarfs 
an sozialen Dienstleistungen anzugehen; 

 c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein unterstützendes und förderliches Um-
feld für den Aufbau von Genossenschaften zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau 
einer wirkungsvollen Partnerschaft zwischen Regierungen und der Genossenschaftsbewe-
gung über gemeinsame Konsultativräte und/oder Beratungsgremien und durch die Förde-
rung und Anwendung verbesserter Rechtsvorschriften, Forschung, die Weitergabe bewährter 
Verfahrensweisen, Ausbildung, technische Hilfe und den Aufbau der Kapazitäten von Ge-
nossenschaften, insbesondere ihrer Kompetenzen auf den Gebieten Management, Rech-
nungsprüfung und Marketing; 

 d) die Öffentlichkeit über den Beitrag der Genossenschaften zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur sozioökonomischen Entwicklung aufklären, umfassende For-
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schungsarbeiten und die Erhebung umfangreicher statistischer Daten zur Tätigkeit, zum Be-
schäftigungsprofil und zur sozioökonomischen Gesamtwirkung von Genossenschaften auf 
nationaler und internationaler Ebene fördern und durch die Harmonisierung statistischer 
Methoden die Formulierung tragfähiger nationaler Politiken begünstigen; 

 7. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit der Genossenschaftsbewegung 
Programme auszuarbeiten, die den Kapazitätsaufbau der Genossenschaften fördern sollen, 
namentlich durch die Stärkung der Organisations-, Management- und Finanzkompetenz ih-
rer Mitglieder, und Programme einzuleiten und zu unterstützen, die den Zugang von Genos-
senschaften zu neuen Technologien verbessern; 

 8. bittet die Regierungen und die internationalen Organisationen, in Zusammenar-
beit mit Genossenschaften und deren Organisationen gegebenenfalls das Wachstum land-
wirtschaftlicher Genossenschaften zu fördern, indem sie einen leichten Zugang zu er-
schwinglicher Finanzierung eröffnen, nachhaltige Produktionstechniken einsetzen, in länd-
liche Infrastruktur und Bewässerung investieren, die Vermarktungsmechanismen stärken 
und die wirtschaftliche Betätigung von Frauen unterstützen; 

 9. bittet die Regierungen und die internationalen Organisationen außerdem, in Zu-
sammenarbeit mit Genossenschaften und deren Organisationen gegebenenfalls das Wachs-
tum von Finanzgenossenschaften zu fördern, um das Ziel zu erreichen, allen Menschen 
leichten Zugang zu erschwinglichen Finanzdienstleistungen zu verschaffen; 

 10. bittet die Regierungen, die zuständigen internationalen Organisationen, die Son-
derorganisationen und die lokalen, nationalen und internationalen Genossenschaftsorganisa-
tionen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 47/90 verkündeten Internationalen Tag der Genossenschaften zu begehen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, auch künftig in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Organisationen der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen so-
wie nationalen, regionalen und internationalen Genossenschaftsorganisationen die Mitglied-
staaten nach Bedarf bei ihren Bemühungen um die Schaffung eines förderlichen Umfelds 
für den Aufbau von Genossenschaften zu unterstützen, Hilfe bei der Erschließung der Hu-
manressourcen, technische Beratung und Ausbildung bereitzustellen und einen Austausch 
von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu fördern, unter anderem durch die Veranstal-
tung von Konferenzen, Arbeitstagungen und Seminaren auf nationaler und regionaler Ebe-
ne; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen, der auch einen Vorschlag dazu enthält, welche Aktivitäten während des Internationa-
len Jahres der Genossenschaften im Rahmen der vorhandenen Ressourcen durchzuführen 
sind. 

65. Plenarsitzung 
18. Dezember 2009 


